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7. Jahrgang. Nr SS Sept. 192!

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schulvereinigungen der Schweiz.

ver „pädagogischen Blätter" 28. Jahrgang.

Zür die
5christleitung des Wochenblattes:

I. Troxler, Prof., Luzern, Billenstr. 14

21.66 Telephon 21.66

Beilagen zur 5chweizer-5chllle:
vol»»sch«le — Mittelschule

vie Lehrerin

Druck und Versand durch die Geschäftsstelle
Eberle L- Nickenbach, Einsiedeln

Jnseratenannahme: Publtcitas Luzern
Schweizerische Annoncen-Expedition Aktien-Besellschaft

JahreSpreis Fr. 10. bei der Post bestellt Fr. 10.20
«Check IX o,lg?> «Ausland Portozuschlagl. JnsertionspreiS: Ib Rp. per mm 1 spaltig.

InHall: Das Märchen von der religionslosen Sittlichkeit. — Aus Schulberichten. — Himmelserschei-
nungen. — Schulnachrichten. — Bücherschau. — Inserate.

Beilage: Mittelschule Nr. 6 (mathematisch-naturwissenschaftliche Ausgabe).

Das Märchen von der religionslosen Sittlichkeit.
Ein Beitrag zu seiner Lebensgeschichte.

Von Spektator.
(Schluß.)

Weiter! Ich denke jetzt an einen kath.
Schweizerkanton, dessen schönen Namen
ich aus Bescheidenheit zwar verschweigen
muß, der aber als katholischer Kanton besten
Ruf hat — bis nach Rom hinunter. Sein
Erziehungsgesetz ist selbstverständlich vom
Gedanken getragen, daß der Lehrer ein
Erzieher, und daß die Schule eine Er-
ziehungsanstalt sei, sonst hieße es ja gar
nicht Erziehungsgesetz. Nun heißt es
aber im Paragraph soundso: .Der Schul-
unterricht umfaßt folgende Lehrfächer:
Sprachunterricht, Lesen, Schreiben, Rechnen,
Vaterlandskunde, Naturkunde, Zeichnen,
Gesang. Die Knaben erhalten überdies
Unterricht — etwa in Religion? nein! —
im Turnen. Die Mädchen erhalten ferner
Unterricht — wohl in Religion? nein! —
in den weiblichen Arbeiten. Von der sechsten
Klasse an kann mit Einwilligung des Er-
ziehungsrates — nicht etwa Religions-
unterricht, sondern - die französische Sprache
als Lehrfach eingeführt werden. Den Ge-
meinden ist mit Einwilligung des Er-
ziehungsrates ferner die fakultative Ein-
führung — jetzt kommt aber ganz sicher
das schon so lange und mit Ungeduld er-
wartete Wort: Religionsunterricht! nein!

— des Handfertigkeitsunterrichtes und der
Haushaltungskunde gestattet werden." —
Das sind die im Paragraph soundso des

Erziehungsgesetzes eines katholischen
Schweizerkantons vorgesehenen obligato-
rischen und fakultativen Lehrfächer des
Schulunterrichtes.

Und die für das Erziehungsgesetz und
für den eben genannten Paragraphen so-
undso verantwortlich sind, waren durchaus
brave, musterhafte und katechismussichere
Katholiken. Und sie dachten von der Auf-
gäbe der Schule nicht weniger grundsätzlich
und warm katholisch als die Schweizer
Schule. Und sie glaubten gerade so wenig
an eine religionslose Sittlichkeit und an
eine fruchtbare religionslose Schulerziehung,
wie du und ich. Und doch : im Paragraphen
soundso, der alle Lehrfächer, fakultative und
obligatorische, so gewissenhaft aufzählt, suche
ich umsonst nach dem so sehnsüchtig er-
warteten Namen Religionsunterricht. Wa-'
rum? Wollte man nicht gern ostentativ
von etwas so still Heiligem reden? Wollte
man etwas so Verschwiegenes und so Per-
sönliches nicht gerne an die große Glocke
hängen? Oder war es allzu zarte Rücksicht
auf einen gewissen Artikel der Bundesver-
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